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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99090007006004, 99090007006004

Leistungsbezeichnung I Schaustellung von Tieren (Zoobetrieb), Erlaubnis

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune:
Vollzug

Quellredaktion Hessen

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek fachlich freigegeben (silber)

Begriffe im Kontext Schaustellung von Tieren, HMUKLV, Schausteller, Zoo,
Tiere, Ausstellen, Raubtiere

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung Naturschutz (090)

Verrichtungskennung Genehmigung (006)

SDG-Informationsbereich Erlangung von Lizenzen, Genehmigungen oder
Zulassungen im Hinblick auf die Gründung und
Führung eines Unternehmens
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Modul Sachverhalt

Lagen Portalverbund Anmeldepflichten (2010100), Erlaubnisse und
Genehmigungen (2010400), Tier-, Pflanzen- und
Naturschutz (2130200)

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein

Fachlich freigegeben am

Fachlich freigegen durch

Handlungsgrundlage • § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3d TierSchG
  • Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung
des Tierschutzgesetzes
  • § 7 Bundesartenschutzverordnung
  • Art. 8 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 (Für die
Ausstellung einer EG-Bescheinigung)
https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/__11.html
https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/__11.html

Teaser

Volltext Wenn Sie Tiere in einem Zoologischen Garten oder
einer ähnlichen Einrichtung zur Schau stellen möchten,
benötigen Sie eine Erlaubnis.

Erforderliche Unterlagen

Voraussetzungen

Kosten Es gilt die

  • Allgemeine Verwaltungskostenordnung und
  • die Verwaltungskostenordnung für den
Geschäftsbereich des Ministeriumsfür Umwelt,
Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.  

Wegen der genauen Höhe wird empfohlen, sich beim
zuständigen Veterinäramt sowie dem zuständigen
Regierungspräsidium zu erkundigen.

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer
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Frist

weiterführende
Informationen

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt Wenden Sie sich an das zuständige Veterinäramt des
Landkreises oder der Kreisfreien Stadt, wo Sie die
Tätigkeit ausüben wollen.  
Wird die Tätigkeit gleichzeitig an verschiedenen
Niederlassungen ausgeübt, so ist für jeden Ort der
Niederlassung eine gesonderte Erlaubnis des für den
Ort der Niederlassung zuständigen Veterinäramts
erforderlich.  
  
Für denjenigen, der gewerbsmäßig Tiere zur Schau
stellen oder für solche Zwecke zur Verfügung stellen
und diese Tätigkeit an wechselnden Orten ausüben
möchte, ist das Veterinäramt des Ortes zuständig, an
dem das Unternehmen üblicherweise seinen Sitz oder
sein Winterquartier hat oder als Gewerbe angemeldet
ist.  
  
Bei Unternehmen ohne Sitz im Inland das für den Ort
des ersten Tätigwerdens zuständige Veterinäramt.

Bei Handel mit artgeschützten Tieren, müssen Sie sich
außerdem an das Artenschutzdezernat des
Regierungspräsidiums wenden, in dessen
Zuständigkeitsbereich sich Ihr Unternehmen jeweils
aufhält, da eine Meldepflicht aufgrund des
Artenschutzes besteht. Sie müssen einen
Herkunftsnachweis für das jeweilige Tier erbringen und
benötigen, wenn Sie artgeschützte Tiere verkaufen
möchten, zudem auch eine EG-Bescheinigung, die
Ihnen von dem Artenschutzdezernat des
Regierungspräsidiums ausgestellt wird.

Zuständige Stelle

Formulare
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Ursprungsportal Schaustellung von Tieren (Zoobetrieb), Erlaubnis,
Display of animals (zoo operation), permit
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